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Die L. B. Zentralen geniigen als Hauptimter nur
fiir den Anschluss einer beschriankten Zahl auto-
matischer L.Z. Sonst bilden die Z. B.-Universal-
zentralen die Voraussetzung fiir einen ganz befrie-
digenden Betrieb. Verbindungen mit automatischen
L. Z. konnen mit den Ueberwachungslémpchen der
Schnurpaare wie die iibrigen Verbindungen kontrol-
liert werden. Die Auslosung der Z. Z.Z. erfolgt
bei Verbindungen mit Teilnehmern des Haupt-
amtes mit den vorhandenen Z&hltasten und bei
verschiedenen Zentralen automatisch, wenn die
Ortsgespriache bereits automatisch gezédhlt werden.

Die Z. Z. Z. werden auch im Verkehr vom Haupt-
amt nach den automatischen L. Z. angewendet, also
fir die Teilnehmer des Hauptamtes selbst. Schliess-
lich kénnen noch optische Nummernzeiger fiir den
von automatischen Zentralen eingehenden Verkehr
eingebaut werden. Derart komplett ausgeriistete,
sehr leistungsfihige Z. B.-Zentralen vermogen auch
einem gesteigerten Verkehr noch auf Jahre hinaus
vollauf zu geniigen. Sie werden deshalb im Auto-
matisierungsprogramm in zweiter Linie eingestellt,
was auch deswegen sehr erwiinscht ist, weil dringen-
dere Projekte (L. B.- sowie Gross-Zentralen) zuerst
beriicksichtigt werden miissen und weil die Ver-
waltung jahrlich einen gewissen Hochstbetrag fiir
Automatisierung nicht iiberschreiten darf.

lampes), un translateur et 4 relais doubles sont néces-
saires, au central principal, pour chaque ligne de rac-
cordement destinée au trafic dans les deux directions.

Les centraux BL n’entrent en considération
pour fonctionner comme centraux principaux que
g’il s’agit de ne raccorder qu'un mnombre restreint
de C. R. automatiques. Autrement, ce sont les cen-
traux universels BC qui, seuls, remplissent toutes les
conditions requises pour assurer un service irrépro-
chable. Les communications avec les C. R. automa-
tiques peuvent étre contrélées, comme toute autre
communication, a ’aide des lampes de surveillance
des paires de cordons. Le déclenchement des ZZZ est
opéré, lorsqu’il s’agit de communications avec les
abonnés du central principal, au moyen des boutons-
compteurs et, dans certains centraux, de fagon
automatique lorsque les conversations locales sont
aussi enregistrées automatiquement.

Les ZZZ sont également utilisés pour le trafic
entre le central principal et les C. R. automatiques,
donc pour enregistrer les conversations des abonnés
du central principal. Enfin, il y a possibilité d'ins-
taller aussi des indicateurs optiques de numéros
pour le trafic d’entrée provenant de centraux auto-
matiques. Les centraux BC équipés de facon si
compléte sont & méme de faire face pendant de lon-
gues années encore a un trafic méme trés intense.
C’est pourquoi ces centraux n’occupent que la deu-
xiéme place au programme d’automatisation, la
premiére place étant réservée aux projets plus ur-
gents (centraux BL et grands centraux). I’Adminis-
tration ne peut, d’ailleurs, dépasser un certain
montant annuel maximum pour les travaux d’auto-
matisation.

@

Internationaler beratender Ausschuss fiir Telegraphie (C.C.I.T.).

Im Haag versammelten sich am 19. Januar 1931
die Berichterstatter des C.C.I1.T. zur Aussprache
iitber die ihnen von der Tagung im Juni 1929 zum
Studium iiberwiesenen Geschéifte und zur Vorbe-
reitung der im Mai 1931 auf der 3. Tagung zu be-
handelnden Fragen.

Diese Aussprache stellt einen Fortschritt in der
Arbeitsweise des C.C.I.T. dar. Von den Haupt-
berichterstattern waren alle Geschifte durch schrift-
liche Umfrage gut vorbereitet worden. Doch kam
auf diesem Wege selten eine Uebereinstimmung der
Auffassungen zustande. Erst Rede und Gegenrede
vermochten in allen Punkten die notige Abklarung
herbeizufiihren. Das Ergebnis der Beratungen im
Haag sind eine Anzahl Empfehlungen an die 3. Ta-
gung, deren Beratungen dadurch abgekiirzt und
neuen Aufgaben gewidmet werden konnen.

Die Bestrebungen des C. C. I. T. zeichnen sich nach
zwei Richtungen deutlich ab: In technischer Bezie-
hung trachtet es nach Vereinheitlichung der Mittel,
deren sich die Telegraphie bedient, und nach For-
meln fir die Bewertung dieser Mittel; im Betriebs-
dienst stehen Vereinfachungen in der zu leistenden
Arbeit und Neuerungen fiir die Beniitzer des Tele-
graphen zur Beratung.

Die technischen Kommissionen befassen sich mit
der Aufstellung einheitlicher Grundsitze fir die
Beurteilung der Giite und Leistungsfahigkeit aller
zu einer Telegraphenverbindung gehérenden Organe,

“wie Leitung, Relais, Empfangs- und Sendeapparate.

Sie legen Symbole fest fiir die Darstellung der
Leitungen, Apparate und Hilfseinrichtungen. In der
Wechselstromtelegraphie werden die zu beniitzenden
Frequenzen festgelegt und die zuléssige Energie
und die Art ihrer Messung bestimmt. Fir die Mit-
beniitzung der Fernsprechkabel durch die Telegra-
phie auf eigenen Leitern oder auf solchen, die gleich-
zeitig von beiden Diensten beniitzt werden, sind
Richtlinien aufgestellt worden, nach denen die gegen-
seitige Beeinflussung vermieden werden soll. Die
Bildiibertragung strebt nach einer Anpassung der
den verschiedenen Systemen eigenen Elemente, die
allein eine allgemeine Verbreitung dieser Ueber-
tragungsart ermoglichen wird.

Die Betriebskommission schligt die Einfiihrung
neuer Telegrammarten, wie der Brieftelegramme im
europiischen Verkehr, der Luxustelegramme und
der Neujahrs- und Weihnachtstelegramme vor. Sie
arbeitet die entsprechenden Aenderungen und Er-
ginzungen des Dienstreglementes aus. Ferner be-
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arbeitet die Betriebskommission einen Dienstcode
tir die Abfassung der Diensttelegramme, lasst aber
anderseits den fiir den Dienst am Apparat bestimmten
Jode fallen, weil sich der Anwendung durch das
Betriebspersonal Schwierigkeiten entgegenstellten.

Die Vereinheitlichung der Alphabete ist soweit.

gediehen, dass die dritte Tagung des C.C.I1.T.
dieses Geschaft, das einen wesentlichen Fortschritt
fiir die Fabrikation und Verwendung der Apparate
darstellt, zu einem erfolgreichen Ende wird fiihren
konnen.

Ueber die Anwendung von Laufnummern, die
Art der Emptanwsbesmmaund die Form der Zeit-
angabe und die Abkiirzung der Namen bekannter
Bestimmungsorte werden Vorschriften aufgestellt,
die im Dienstreglement aufgenommen werden sollen.

In der Frage, ob Telegramme von einem Land in
ein anderes mit der Post befordert werden sollen,
bestehen noch verschiedene Auftfassungen. Von der
einen Seite wird ein striktes Verbot gewiinscht,
von anderer einem Verbot nur dann zugestimmt,
wenn es sich bloss auf jene Telegrammgattungen er-
streckt, die in dem Lande, welches das Verbot
ausspnch‘a zulassig  sind, und von dritter Seite
endlich wird volle Freiheit befiirwortet.

Auch die Zusammenfassung der verschiedenen
Arten verbilligter Telegramme im Ueberseeverkehr
in eine einzige Gattung fand noch nicht allgemeine
Unterstiitzung.

Die Beratung des Tarifs fiir die Bildtelegraphie
wurde zuriickgestellt, bis die einzelnen Lander einige
Erfahrungen gesammelt haben werden.

In den Beratungen ist auch die Einfithrung des
Teilnehmerdienstes fiir die 'Telegraphie gestreift
worden. Die Meinungen dartiber gehen noch stark
auseinander. Die einen erblicken darin ein Mittel
zur Wiederbelebung der Telegraphie, die andern
zweifeln, ob der Gedanke Anklang finden werde.
Alles kommt auf die Einstellung der Geschéaftsleute
an. Werden sie Wert darauf legen, im eigenen Hause
den Telegraphenapparat zu besitzen, der es ihnen
erméglicht, mit ihren Kunden jederzeit schriftlich
zu verkehren, ohne die Dienste des Telegraphisten
und des Boten in Anspruch zu nehmen? Die in
einigen Landern geplanten Versuche werden diese
Frage abklaren.

Eine &hnliche Divergenz der Meinungen besteht
mit Bezug auf die meuhlung neuer Telegramm-
arten. Sie sollen durch Verbilligung der Taxen einen
Anreiz zu vermehrter Beniitzung des Telegraphen
bilden, dessen Betriebsmittel einen bedeutenden
Verkehrszuwachs ohne weiteres ertragen. Die an-
dere Autfassung befiirchtet eine Abwanderung des
Verkehrs zur vollen Taxe nach den billigeren Tele-
grammen und damit eine Einnahmenverminderung,
die das bestehende Missverhaltnis zwischen Ertrag
und Kosten des Telegraphendienstes noch ver-
schlechtern wiirde.

s zeugt von einer zuversichtlichen Beurteilung
der Zukunft des Telegraphen, wenn trotz dieser
nicht ohne weiteres von der Hand zu weisenden
Bedenken die Berichterstatter des C.C.I1.T. zu
positiven Beschliissen gelangt sind. Moge ihnen die
kommende Entwicklung Recht geben! G. K.

Ein bundesgerichtlicher Entscheid aus dem Beamtenrecht.

(Bearbeitet nach dem Urteil der Beamtenkammer vom 29. September 1930, das in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des
schweiz. Bundesgerichtes, Bd. 56, I. Teil, Nr. 65, erschienen.ist.)

. -

Am 12. April 1930 reichte ein pensionierter Bundes-
bahnbeamter eine Klage gegen eine Kreisdirektion der
SBB beim Bundesgericht ein mit den Begehren:

1. Es sei iiber seinen Geisteszustand ein gericht-
liches Expertengutachten einzuholen, um festzu-
stellen, ob er geistig normal und daher arbeitsfahig
sei.

2. Der Entscheid der Kreisdirektion auf Ueber-
weisung an die Pensionskasse sei aufzuheben und
er, der Klager, sei wieder in das definitive Dienst-
verhéltnis aufzunehmen.

3. Die SBB haben anzuerkennen und an den Kli-
ger zu bezahlen eine Schadenersatz- und Genugtuungs-
summe von Fr. 4000.—-, event. geméss richterlichem
Ermessen.

II.

Der Klage liegt folgender T'atbestand zugrunde:

Der Klager war seit Jahren im Dienst der SBB.
Bei der Reorganisation der SBB im Jahr 1925 hatte
er das Gesuch um Pensionierung unter gleichzeitiger
Zusprechung einer Entschadigung gestellt, weil er
bei den Beforderungen nicht entsprechend seinen
Diensten gewiirdigt worden sei. Die Generaldirektion
der SBB hat am 2. Dezember 1925 mit Riicksicht

auf das Alter des Kligers (unter 40 Jahren) und auf
dessen weitere Verwendbarkeit in der bisherigen
Stelle das Begehren abgewiesen. Am 31. Dezember
1927 befand sich der Klager in der Stellung eines
Bureaugehilfen II. Kl. bei einer Kreisdirektion.
Mit dem Inkrafttreten des neuen Beamtengesetzes
auf 1. Januar 1928 wurde er unter die Verwaltungs-
beamten I. Kl. (15. Besoldungsklasse) eingereiht,
withrend andere Bureaugehilfen der Bundesbahn-
verwaltung zum Teil in die Klasse der Sekretiire
und Revisoren (12. Besoldungsklasse) eingeteilt
wurden. Der Kliger beschwerte sich nun in einer
Reihe von Eingaben iiber seine Einreihung in die
15. Besoldungsklasse und verlangte die Versetzung
in die 12. Klasse als Revisor. Er erhielt den Bescheid,
seine Leistungen wiirden wohl anerkannt, doch
ginge ihm die personliche Eignung fiir eine Vorge-
setztenstellung ab. Darauthin unternahm der Klager
Schritte, um in den Ruhestand versetzt zu werden.
Er wendete sich an einen Arzt, verzichtete dann aber
auf dessen Zeugnis, weil dieser zu dem Schluss kam,
dass die Erlebnisse des Kléi,gers in letzter Zeit wohl
eine gewisse Storung seiner Arbeitsfahigkeit beding-
ten, dass aber auch seine seelische Struktur die hiu-
flgen Konflikte mit der SBB und die uniibersehbare



	International beratender Ausschuss für Telegraphie ( C. C. I. T.)

